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Die Matten, die Allmend
In dem tiefgelegenen, Fluss und Bach begleitenden

Gelände, besonders in dem so oft von der Bünz überschwemmten
Gebiet, war der Getreidebau unmöglich; hier dehnten sich die
Matten aus. Darauf wurden Heu und Emd gewonnen oder
im Frühjahr und Herbst das Vieh auf die Weide geführt. Die

grossen feuchten Gebiete an der Bünz gegen Waltenschwil und
Büelisacker hiessen die Obermatten, jene gegen Anglikon die

Niedermatten; die Mühlematten lagen zwischen der Bünz-
strasse und dem Wilerweg bei der jetzt verschwundenen untern
Mühle. Weitere oft genannten Matten sind die Rechenmatt
südlich der Badanstalt, jene im Fulenbach, die Bachmatten
längs des Ehrüsbaches, der aus dem Brunnenmoos läuft, bis

zur alten Bremgarterstrasse reichend, die Hofmatten, von hier
bis zur Kapellgasse gehend; dann die Matten beim Bännmoos,
Huwenmoos, Heidenmoos, die Batzenmatten beim Niedermoos.
Sie alle sind seit längsten Zeiten in Privatbesitz, während
andere als Gemeingut, Gemeindewerk und Allmend verblieben.
Das waren besonders die Matten beim Säusack, im Junkholz,
im Brunnenmoos und die Allmend.

Jeder Bauer batte das Becht, im Gemeingut sein Vieh
auf die Weide zu treiben; doch nicht nur hier, sondern auch
im Wald (Küestellihau). Der Bestand des Kindviehs war ein
beschränkter, hielt doch jeder Bauer nur soviele Stücke, als er
für den Pflug benötigte. Zudem bestanden Vorschriften, dass

niemand mehr Vieh zur Hutung treiben durfte, als er mit eigenem

Futter überwintern konnte. Der Handel mit Heu war
verboten. Als dann im 17. und besonders im 18. Jahrhundert
die Viehzucht ausgedehnt wurde, entstand das Bedürfnis,
„böses" Ackerland endgültig in Weide umzuwandeln und
einzuschlagen. Aus dieser Zeit stammen die heute noch existierenden

Flurnamen Kühweid, Oberweid, Rossweid u.s.f.
Wie wir soeben sahen, war die Viehhaltung zugunsten

des Getreidebaues eingeschränkt; zudem wurde das Fleisch
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des Rindviehs nicht geschätzt; begreiflich, denn nur die alt
und schwach gewordenen Zugtiere kamen zur Schlachtung.
Das Bedürfnis nach Fleisch wurde durch das Schwein
gedeckt. Auch dieses Haustier wurde nicht, wie heute, im Stall,
sondern auf der Weide gehalten. Außer dem Walde waren es

besonders bewaldete Sumpfgebiete, die zur Schweineweide
dienten: das Eichholz, das Junkholz, der Säusack auf dem

Berg und im Wilermoos und die Säustelli beim Heidenmoos.
Des Schweines wegen duldete man sogar in den Getreidezeigen
zahlreiche Eichen (Eichelmast, Acherum).

Wald, Hau
Neben der Allmend, den Weiden, Matten und Brachen

diente auch der Wald als wichtiges Weidegebiet, besonders
für das Kleinvieh. Das Schwein suchte dort im fetten Boden
nicht nur allerlei Kleingetier, sondern vor allem das Acherum,
die Früchte der Waldbäume: Eicheln, Bucheckern, Holzäpfel.
Aber auch das Grossvieh ging hier nach Nahrung aus. Es

mag sein, dass von ihm nur gewisse Wälder heweidet werden
durften, z. B. der Kühstellihau.

Der Wald lieferte das nötige Holz: der Hochwald das

Bauholz, der Niederwald-Hau das Brennholz und das so reichlich

verlangte Material für die vielen Hecken und Zäune: den

Etter, die Fadhäge und Hürden. Jeder Bauer hatte das Recht,
sich das nötige Holz zu hauen (daher der Name Hau fast aller
unserer Wälder). Auf diese Art wurde der Baumbestand unserer

Wälder ausserordentlich gefährdet. Man sah sich gezwungen,

jeweilen den Holzschlag in bestimmten Gebieten zu
verbieten, die Wälder zu bannen; daher die Namen: im Bann
(beim Erdmannlistein), im alten Bann. Es waren dies eigentliche

Schongebiete. — Die Rosenrüti wurde bis vor etwa 150

Jahren als „Brand" behandelt, ähnlich auch das Junkholz.
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